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wirkungslos, wenn das effektive Erbstatut den Pflichtteils-
verzichtsvertrag nicht kennt (Döbereiner, MittBayNot 
2013, 437, 443; Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 
4. Aufl. 2015, Rn. 3384 ff.; Kroll-Ludwigs, notar 2016, 
75, 81; Meise, RNotZ 2016, 553, 563; Odersky, notar 
2014, 139 ff.; Wachter, ZNotP 2014, 2, 13). Sollte der 
Vater mit letztem gewöhnlichen Auf enthalt in einem an-
deren Staat versterben, der den Pflichtteilsverzicht nicht 
kennt, wäre der Pflichtteilsverzicht nach dieser Auffassung 
unwirksam. Nach der Gegenansicht behält der einmal 
wirksam geschlossene Pflichtteilsverzichtsvertrag 
seine Wirkung, auch wenn das effektive Erbstatut keinen 
Pflichtteilsverzicht kennt (BeckOGK-BGB/Everts, Stand: 
1.10.2016, § 2346 Rn. 65.4; Krug/Eule, Pflichtteilsprozess, 
2014, § 13 Rn. 307; Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, 
4. Aufl. 2015, Teil 7, Kap. 3 Rn. 142; Keim/Wandel, in: Die 
Europäische Erbrechtsverordnung in der notariellen Praxis, 
DAI-Skript, 2015, S. 143; Weber, ZEV 2015, 503, 506; 
Staudinger/Schotten, BGB, 2016, Einl. zu §§ 2346–2352 
Rn. 56). 

Ist das maßgebliche Erbstatut mit dem Pflichtteilsver-
zicht als solchem vertraut, muss eine Umdeutung des nach 
deutschem Recht abgeschlossenen Pflichtteilsverzichts-
vertrags in ein entsprechendes Äquivalent des auslän-
dischen Rechts erfolgen. Dabei handelt es sich um eine 
Auslegungsfrage. Vor diesem Hintergrund könnte sich 
empfehlen, in der Urkunde ausdrücklich klarzustellen, 
dass der Verzicht auch für Pflichtteilsansprüche nach aus-
ländischem Recht, insbesondere nach tschechischem Recht, 
gelten soll. Dies könnte mit der Belehrung verbunden wer-
den, dass der Notar ausländisches Recht nicht geprüft hat 
und auch nicht prüfen muss.

3. Form
Da es sich beim Pflichtteilsverzichtsvertrag um ein-
en Erbvertrag handelt, richtet sich das für die formel-
len Anforderungen geltende Recht nach Art. 27 Abs. 1 
EuErbVO. Ausreichend ist nach Art. 27 Abs. 1 lit. a 
EuErbVO die Ortsform. Demzufolge genügt eine no-
tarielle Beurkundung vor einem deutschen Notar. Der 
Pflichtteilsverzichtsvertrag wäre daher auch aus tsche-
chischer Sicht wirksam.

4. Schlussfolgerung
Kein Risiko besteht, wenn der Vater mit letztem gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland verstirbt oder eine (vorsorg-
liche) Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts getroffen 
hat. Auch wenn eine Rechtswahl zugunsten des gesamten 
deutschen Erbrechts im Pflichtteils verzichtsvertrag möglich 
ist, dürfte sich aus gestalterischen Gründen eine Trennung 
empfehlen. Bei der Rechtswahl handelt es sich um eine 
letztwillige Verfügung (vgl. Art. 22 Abs. 2 EuErbVO). 
Sie sollte sinnvollerweise in einer separaten Niederschrift 
beurkundet werden. Eine isolierte Rechtswahl nur des 
Pflichtteilsrechts ist nicht möglich.

Die Rechtswahl muss der Erblasser nicht jetzt treffen. Er 
kann sie auch erst vornehmen, wenn er zu einem späteren 
Zeitpunkt seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen 
Staat verlegt.

Bei Abschluss des Pflichtteilsverzichtsvertrags empfiehlt es 
sich, den Erblasser auf das Risiko der Wirkungslosigkeit 
des Pflichtteilsverzichts bei einem Wechsel des maßgebli-
chen Erbrechts ausdrücklich hinzuweisen und ihn über die 
Möglichkeit einer Rechtswahl zugunsten des deutschen 
Erbrechts zu belehren.

5. Pflichtteilsverzicht in Tschechien
Auf die Bestimmungen des tschechischen Pflichtteilsrechts 
kommt es nur an, wenn tschechisches Erbrecht anzuwen-
den sein sollte. Dies wäre denkbar, wenn der Erb lasser mit 
letztem gewöhnlichen Aufenthalt in Tschechien verstirbt 
und keine Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts ge-
troffen hat. 

Nach dem neuen tschechischen Zivilrecht (Art. 1484 
ZGB) ist es möglich, dass ein Erbe durch Vertrag mit 
dem Erblasser auf seinen Erbteil verzichtet (Rombach, 
in: Süß, Erbrecht in Europa, 3. Aufl. 2015, Länderbericht 
Tschechien, Rn. 104). Dieser Verzicht erfasst dann das 
Erb recht im Gesamten, unabhängig vom Rechtsgrund. 
Erfasst wird also auch das Pflichtteils recht. Der Verzicht 
kann sogar auf den Pflichtteil beschränkt werden.
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BGB §§ 181, 2205; GBO §§ 29, 32; GmbHG § 35; HGB 
§§ 48, 53
Einschaltung eines Prokuristen zur Vermeidung 
einer Mehrfachvertretung; Erteilung der Prokura im 
Grundstückskaufvertrag; Nachweis der Prokura gegen-
über dem Grundbuchamt unabhängig von Eintragung 
im Handelsregister
Abruf-Nr.: 151060

GO NRW § 64; BGB § 164
Grundstücksgeschäfte bis zu 1 Mio. € als Geschäft der 
laufenden Verwaltung; Vollmacht für den Geschäftskreis 
„Grundstücksgeschäfte“; Trabrennbahnentscheidung 
des BGH
Abruf-Nr.: 149903

GmbHG §§ 66, 68 Abs. 1; BGB § 181
Befreiung eines Liquidators von § 181 BGB als 
zustandsbegründende Satzungsdurchbrechung

Eine angemeldete konkrete Vertretungsregelung („Zum 
Liquidator der Gesellschaft wird bestellt: Herr G. S., 
… Er ist stets einzelvertretungsbefugt und von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.“) ist hinsicht-
lich der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB dann nicht eintragungsfähig, wenn die die abs-
trakte Vertretungsbefugnis von Liquidatoren regelnde 
Ergänzung der Satzung in den Gesellschafterbeschlüssen 
(„... Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wird 
ergänzt: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Liquidatoren. Ein Liquidator vertritt die Gesellschaft 
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allein, bei mehreren Liquidatoren wird die Gesellschaft 
durch zwei Liquidatoren gemeinschaftlich vertreten. 
Durch Gesellschafterbeschluss kann allen oder einzel-
nen Liquidatoren erteilt werden: – Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB, und – Befugnis zur 
Einzelvertretung der Gesellschaft. ...“) nicht mindes-
tens gleichzeitig mit eingetragen werden kann, weil der 
sich insoweit mit Blick auf seine Dauerwirkung als „zu-
standsbegründende Satzungsdurchbrechung“ darstel-
lende Gesellschafterbeschluss nicht notariell beurkun-
det und daher – selbst bei allstimmiger Beschlussfassung 
– unwirksam ist.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.9.2016 – I-3 Wx 130/15

Problem
In der Satzung einer GmbH ist bestimmt, dass die Gesell-
schafterversammlung den gesamtvertretungsberechtig-
ten Geschäftsführern durch Beschluss Alleinvertretungs-
befugnis erteilen und/oder sie von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreien kann.

Die Gesellschafter haben einen privatschriftlichen Be-
schluss über die Auflösung der Gesellschaft gefasst. 
Ferner wurde (ebenfalls nur privatschriftlich) beschlos-
sen, dass die Gesellschafterversammlung den Liquidatoren 
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und sie von § 181 BGB 
befreien kann. Es wurde ein Liquidator bestellt und ihm 
eine Befreiung von § 181 BGB erteilt. 

Das Registergericht hat die Anmeldung wegen dieser kon-
kreten Vertretungsregelung beanstandet. Hiergegen richtet 
sich die Beschwerde der Beteiligten.

Entscheidung
Das OLG Düsseldorf weist die Beschwerde zurück. Die an-
gemeldete konkrete Vertretungsregelung ist hinsichtlich der 
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB nur ein-
tragungsfähig, wenn die die abstrakte Vertretungsbefugnis 
von Liquidatoren regelnde Ergänzung der Satzung min-
destens gleichzeitig miteingetragen werden kann. Die 
Vertretungsregelung des Geschäftsführers gilt nicht für die 
Liquidatoren (vgl. bereits BGH DNotZ 2009, 300 Tz. 11).  

Die abstrakte Regelung ist nicht eintragungsfähig, weil der 
Gesellschafterbeschluss über die Satzungsänderung un-
wirksam ist. Grundsätzlich muss ein Gesellschafterbeschluss 
über eine Satzungsänderung notariell beurkundet werden, 
§ 53 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 GmbHG. 

Differenzierter ist die Lage bei einer sog. Satzungs-
durchbrechung zu beurteilen. Satzungsdurchbrechende 
Gesellschafterbeschlüsse sind solche, die, ohne eine 
Satzungsbestimmung zu ändern, im Einzelfall von dieser 
abweichen, bei denen mithin für künftige Fälle die Satzung 
mit ihrem bisherigen Inhalt fortgelten soll. Die Wirkungen 
des Beschlusses erschöpfen sich hier in einem Einzelakt. 
Die Satzungsdurchbrechung ist zustandsbegründend, 
wenn der Beschluss eine Dauerwirkung entfaltet, mag der 
durch ihn herbeigeführte Zustand auch auf einen bestimm-
ten Zeitraum begrenzt sein. 

Jedenfalls zustandsbegründende Satzungsdurchbrech-
ungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Einhaltung 
sämtlicher Bestimmungen über die Satzungsänderung. 
Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, ist der 
Beschluss unwirksam, und zwar selbst dann, wenn bei 
ihm alle Gesellschafter mitgewirkt haben, sowie unab-
hängig davon, ob diese bei ihrer Beschlussfassung eine 

Satzungsdurchbrechung herbeiführen wollten oder nicht. 
Ein solchermaßen unwirksamer Gesellschafterbeschluss 
kann zwar grundsätzlich in eine schuldrechtliche 
Verpflichtung zu einem der getroffenen Regelung ent-
sprechenden Verhalten umgedeutet werden, doch kann 
eine schuldrechtliche Abrede grundsätzlich nicht bewirken, 
dass eine bestimmte organisationsrechtliche Regelung der 
Satzung geändert wird.

Ob auch eine Eintragung der zustandsbegründenden 
Satzungsdurchbrechung in das Handelsregister erfolgen 
muss (vgl. hierzu Scholz/Priester, GmbHG, 11. Aufl. 2015, 
§ 53 Rn. 30a m. w. N.), kann offen bleiben. Denn im vor-
liegenden Fall ist der Beschluss nicht notariell beurkundet 
worden.

Bei der Maßnahme handelt es sich auch um eine zu-
standsbegründende Satzungsdurchbrechung. Solange 
nämlich ein Liquidator für die betroffene Gesellschaft 
handelt, soll ständig die Möglichkeit bestehen, ihn durch 
Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB zu befreien. Dass die Liquidation insgesamt ein 
abgrenzbarer Zeitraum sein wird, steht der Qualifikation als 
Zustandsbegründung nach den dargestellten Grundsätzen 
nicht entgegen. Es tritt hinzu, dass die Gesellschafter tat-
sächlich bereits zugleich die Befreiung des konkret bestell-
ten Liquidators beschlossen haben, sich die Erweiterung 
der rechtlichen Befugnis also auch faktisch während der 
gesamten Liquidation bei jedem rechtsgeschäftlichen 
Handeln ständig aktualisieren kann. Die Lage weicht 
daher in diesem Fall nicht entscheidungserheblich von 
Sachverhalten ab, bei denen Gesellschaftern satzungs-
durchbrechend Befreiung von einem Wettbewerbsverbot 
erteilt wurde und die im Schrifttum als zustandsbegründen-
de Satzungsdurchbrechung angesehen werden.

Praxishinweis
Die Vertretungsregelung für Geschäftsführer in der GmbH-
Satzung gilt nicht automatisch für  Liquidatoren. Dies gilt so-
gar dann, wenn es sich beim Liquidator um den vormaligen 
Geschäftsführer und damit um einen geborenen Liquidator 
handelt (BGH DNotZ 2009, 300 Tz. 11). Die Gesellschafter 
können durch einfachen Gesellschafterbeschluss von der 
gesetzlichen Vertretungsregelung abweichen und jedem 
einzelnen Liquidator Einzelvertretungsmacht erteilen, so-
weit die Satzung keine abweichenden Regelungen für die 
Vertretung der Liquidatoren enthält (BayObLG DNotZ 
1986, 170, 172; OLG Frankfurt GmbHR 2012, 394, 397; 
OLG Naumburg NotBZ 2013, 280). 

Anders ist dies nach Auffassung des OLG Düsseldorf 
und der ganz überwiegenden Meinung jedoch, wenn dem 
Liquidator eine Befreiung von § 181 BGB erteilt wird. 
Hier müssen die Anforderungen an eine Satzungsänderung 
gewahrt werden, da ein zustandsbegründender satzungs-
durchbrechender Beschluss vorliegt (vgl. bereits BayObLG 
DNotZ 1986, 170, 171; OLG Frankfurt GmbHR 2012, 394, 
397; a. A. MünchKommGmbHG/H.-F. Müller, 2. Aufl. 
2016, § 68 Rn. 10).

In einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung teilt auch 
das OLG Köln die Ansicht des OLG Düsseldorf (Beschl 
v. 21.9.2016 – 2 Wx 377/16, NZG 2016, 1314). Das OLG 
Köln vertritt dabei ausdrücklich auch die Auffassung, dass 
eine Ermächtigung in der Satzung, dem Geschäftsführer 
Befreiung von § 181 BGB zu erteilen, keine Grundlage da-
für bilde, den Liquidator von § 181 BGB zu befreien (OLG 
Köln NZG 2016, 1314, 1315; a. A. OLG Zweibrücken 
RNotZ 2011, 502, 504).


